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Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
 
 

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019 in der Gemarkung der Stadt Weißwasser/O.L. 

1. Steuerfestsetzung 
Aufgrund des nicht genehmigten Haushaltes 2019 werden die Hebesätze für die Grundsteuer mit der vom 
Stadtrat am 27.06.2018 beschlossenen Haushaltssatzung 2018 für das Kalenderjahr 2019 wie folgt festge-
setzt: 
- 320 v.H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 
  und  
- 420 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B). 
Die Hebesätze sind damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2019 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben, wird aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2019 in der selben Höhe wie für das Jahr 2018 durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. 
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage dieser öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fäl-
len ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Finanzamts ein entsprechender schriftlicher Grundsteuer-
bescheid. 

2. Zahlungsaufforderung 
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für das Jahr 2019 zu den Fälligkeitsterminen und mit 
den Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung ergeben, auf eines der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Stadtverwaltung 
Weißwasser/O.L. zu überweisen oder einzuzahlen. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt-
verwaltung Weißwasser/O.L., Marktplatz, 02943 Weißwasser/O.L. schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen. 

Weißwasser/O.L., den 07.02.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 

Abschluss der Erneuerung von Geh- und Radwegen 
 
Die durch die Stadt Weißwasser durchgeführten Wegebaumaßnahmen „Prof.-
Wagenfeld-Ring, Damaschkestraße und Wendensteg“ konnten im Jahr 2019 
abgeschlossen werden.  
Diese Maßnahmen wurden mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen 
Haushaltes. Maßgeblich bei der Finanzierung war dabei die Förderung durch 
das Programm VwV Investkraft „Brücken in die Zukunft“. 
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2020 der Jagdgenossenschaft Weißwasser 

 
Die Jagdgenossenschaft Weißwasser lädt gemäß § 9 Bundesjagdgesetz (BJagdG) i.V.m. § 11 Sächsisches 
Landesjagdgesetz (SächsLJagdG) alle Eigentümer von bejagbaren Flächen der Gemarkung Weißwasser, 
sofern sie nicht zu einem der angrenzenden Eigenjagdbezirke gehören, zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung der Jagdgenossenschaft ein. 
 
Termin: 19.03.2020 
Zeit:  18.00 Uhr 
Ort:  Rathaus Weißwasser, Ratssaal 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung der Teilnehmer 
2. Bericht des Jagdpächters über den Verlauf des Jagdjahres 
3. Bericht zur Kassenlage 
4. Beschluss zur Verwendung der Jagdeinnahmen 2019/20 
5. Beschluss über die Ausreichung einer Spende an die Station für Technik, Naturwissenschaften, 

Kunst – Weißwasser e.V. 
6. Beschluss über die Ausreichung einer Spende an den Verein der Freunde und Förderer der Kinder-

tagesstätte Regenbogen Weißwasser e.V. 
7. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers für das Jagdjahr 2019/20 
8. Informationen / Anfragen 

- VBG-Beitrag 2019 
 

Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle Eigentümer von bejagbaren Grundflächen, die 
das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst. 
Diese sind in einem Verzeichnis über die Jagdgenossen (Jagdflächenkataster) erfasst. 
Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt werden darf, gehören der  
Jagdgenossenschaft nicht an. 
 
Die Einladung wird hiermit, entsprechend § 5 der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe - Bekanntmachungssatzung – der Großen Kreisstadt Weißwasser durch 
Einrücken in das "Amtsblatt der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. und der Gemeinde Weißkeißel" be-
kannt gemacht. 
 
Die Einsicht in das Jagdflächenkataster, mit Ausnahme der personenbezogenen Daten, ist während der 
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Weißwasser nach vorheriger Anmeldung (Tel. 03576 265 415) möglich. 
 
 
Weißwasser, den 14.02.2020 
 
Der Jagdvorstand 
 
 
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates am 29.01.2020 gefassten Beschlüsse 
 
 

RAT/1-06/20 
Verkauf Grundstück in der Gemarkung Weißwasser, Flur 3, Berliner Straße 50, 8.080 m² 

 
Der Stadtrat beschloss den Verkauf des Grundstücks in der Gemarkung Weißwasser, Flur 3, Flurstück 373 mit einer Größe von 8.080 
m², Lage: Berliner Straße 50, an die Fa. Stölzle Lausitz GmbH aus Weißwasser. Der Kaufpreis beträgt 129.280,00 € zzgl. aller Neben-
kosten und der Grunderwerbssteuer. 
 
 

RAT/1-07/20 
Grundsatzbeschluss über die Sicherstellung der Finanzierung der Eigenanteile der Stadt Weißwasser/O.L. für 

Maßnahmen im Rahmen der ESF Richtlinie Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung ESF 2014 – 2020 
 
Der Stadtrat beschloss die Beteiligung der Stadt Weißwasser mit dem entsprechenden Eigenanteil an der Finanzierung der informellen 
Vorhaben auf der Grundlage der Richtlinie Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020 des SMI vom 09.03.2015. 
Die Einnahme in Höhe von 256.500,00 € sowie die Ausgabe in Höhe von 270.000,00 € werden in den Haushaltsplan 2020  
entsprechend eingestellt. 
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RAT/1-08/20 

Willensbekundung über die weitere Beteiligung der Stadt Weißwasser an dem ESF Programm "Nachhaltige  
soziale Stadtentwicklung - Förderperiode 2021 - 2027" 

 
Der Stadtrat beschloss die Beteiligung der Stadt Weißwasser/O.L. an dem ESF Förderprogramm 2021-2027 unter Einbeziehung des 
am 31.01.2018 beschlossenen Fördergebietes und sichert die Bereitstellung des entsprechenden Eigenanteils an der Finanzierung der 
informellen Vorhaben auf der Grundlage der Richtlinie Nachhaltige Soziale Stadtentwicklung mit 5 % Eigenanteil in einer Gesamtsum-
me von 48.000 € für 6 Jahre zu. 
 
 

RAT/1-09/20 
Annahme einer Geldspende für Sitzbänke 

 
Der Stadtrat beschloss die Annahme einer Geldspende, der Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V. in Höhe von 
500,00 € für eine Sitzbank im Stadtgebiet Weißwasser/O.L. 
 
 

RAT/1-10/20 
Annahme einer Geldspende/Änderung des Beschlusses RAT/8-91/19 

 
Der Stadtrat hob den Beschluss Annahme von Geldspenden WSW-3201/19 vom 28.10.2019 auf. 
Er beschloss die Annahme einer Geldspende von der ALDI GmbH & Co. KG in Höhe  
von 2.000 Euro für den Caritasverband der Diözese Görlitz e.V. Tagestreff Weißwasser/O.L. und das Projekt Spielplatz „Kohlestaub-
platz“ in Weißwasser/O.L. 
 
 

RAT/1-11/20 
Antrag der AfD nach § 36 Abs. 5 SächsGemO i.V.m. § 7 Abs. 2 der Geschäftsordnung: Die radikale  

Aktionsgruppe: „Ende Gelände" - ist in der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. als Gast nicht erwünscht. 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschließt, dass jeglicher politischer und/oder religiöser Extremismus in unserer 
Stadt nicht toleriert wird und jegliche gewalttätige Aktionen vehement verurteilt werden. Zu nennen wäre hier beispielsweise aufgrund 
aktueller Ereignisse die Aktionsgruppe „Ende Gelände". 
 
 

Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses am 
11.02.2020 gefassten Beschlüsse 

 
 

BWA/2-12/20 
Naturpark Jahnteich - Gebäude - Vergabe Los 4 – Elektroanlage 

 
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss beschließt, die Firma ERF Elektro-Elektronik GmbH, Lutherstraße 9, 02943 Weißwasser, mit der 
Errichtung der Elektroanlage für das Gebäude -Naturpark Jahnteich- in Weißwasser zu einem Preis von 26.527,72 € brutto zu 
beauftragen. 
 
 
 
 

BWA/2-13/20 
Naturpark Jahnteich - Gebäude - Vergabe Los 5 - Sanitärinstallation, Lüftung 

 
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss beschließt, die Firma K & G Heizungsbau GmbH, Bautzener Str. 15a, 02953 Bad Muskau, mit der 
Sanitär- und Lüftungsinstallation für das Gebäude -Naturpark Jahnteich- in Weißwasser zu einem Preis von 29.825,96. € brutto zu 
beauftragen. 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Stadtrates 
 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. führt 

am Dienstag, dem25.02.2020, um 16.00 Uhr 
im Lesesaal der Stadtbibliothek Weißwasser, 

Straße des Friedens 14 
seine 

Sitzung Nr. 6-2/20 
durch. 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Bericht Herr Nestler zur FFW Weißwasser 
3 Bekanntgabe der in nichtöffentlichen Teilen der Sitzungen des Stadtrates und der beschließenden Ausschüsse  
                gefassten Beschlüsse sowie der Entscheidungen des Oberbürgermeisters 
4 Informationen des Oberbürgermeisters 
5 Beschlussfassung 
5.1 Beschluss über die Verlängerung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Weißwasser und  
                der Lausitz Energie Bergbau AG 
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5.2 Beschluss über den Arbeitsplan 2020 gemäß der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der  
                Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. und der Lausitz Energie Bergbau AG 
5.3 Festlegung der Durchführung einer Baumaßnahme im Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf Weißwasser  
                Soziale Stadt "Boulevard/ Görlitzer Straße" 
5.4 Festlegung der Durchführung einer Baumaßnahme im Fördergebiet Stadtumbau "Innenstadt" – Kita „Ulja“ 
5.5 Ergänzung des Beschlusses RAT/6-55/19 über den Verkauf eines Grundstücks in der Gemarkung Weißwasser,  
                Flur 13, Flurstücke 108/4 mit 742 m², Lage: In der Meschina 
5.6 Haushaltsstrukturkonzept 2020 - 2023 der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
5.7 Beschlüsse zur Annahme von Spenden 
6 Informationen und Anfragen 
6.1 AG LEAG 
6.2 Trinkwasser - Sachstandsbericht 
6.3 Lausitzrunde 
6.4 Beantwortung der Anfragen aus der letzten Sitzung 
6.5 Neue Informationen und Anfragen 
7 Anträge 
7.1 Anträge aus vorherigen Sitzungen 
7.2 Neue Anträge 
8 Einwohnerfragen (gegen 18.00 Uhr) 
8.1 Beantwortung der Fragen aus der letzten Sitzung 
8.2 Aktuelle Fragen 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 12.02.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses 
 
Der Haupt- und Sozialausschuss führt 

am Montag, dem 09.03.2020, um 16.00 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses Weißwasser, Marktplatz 

seine 
Sitzung Nr. 6-3/20 

durch. 
 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Informationen/Anfragen 
3 Beschlussfassung 
4 Anträge 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 12.02.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses 
 
 
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss führt 

am Dienstag, dem 10.03.2020, um 16.00 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses Weißwasser, 

seine  
Sitzung Nr. 5-3/20 

durch. 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Informationen/Anfragen 
3 Beschlussfassung 
4 Anträge 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 12.02.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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Gemeinde Weißkeißel 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 in der Gemarkung der Gemeinde Weißkeißel 

1. Steuerfestsetzung 
Der Gemeinderat hat am 29.11.2018 die Hebesätze für die Grundsteuer mit der Haushaltssatzung für das 
Kalenderjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
-          290 v. H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 
           und 
-          380 v. H. für die Grundstücke (Grundsteuer B). 

Die Hebesätze sind damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2020 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben, wird aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2020 in der selben Höhe wie für das Jahr 2019 durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. 
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage dieser öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fäl-
len ergeht anknüpfend an den Messbescheid des Finanzamts ein entsprechender schriftlicher Grundsteuer-
bescheid. 

2. Zahlungsaufforderung 
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2020 zu den Fälligkeitsterminen und mit den Be-
trägen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntma-
chung ergeben haben, auf eines der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Gemeinde Weißkei-
ßel zu überweisen oder einzuzahlen. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt-
verwaltung Weißwasser/O.L., Marktplatz, 02943 Weißwasser/O.L. schriftlich oder zur Niederschrift einzule-
gen. 

Weißkeißel, den 07.02.2020 
 
 
Andreas Lysk 
Bürgermeister 
 
 

Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates Weißkeißel am 23.01.2020  
gefassten Beschlüsse 

 
 

01/20 
Überplanmäßige Ausgabe für die Beschaffung einer Netzersatzanlage für das Gerätehaus der Freiwilligen Feu-

erwehr Weißkeißel 
 

Der Gemeinderat beschloss, die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 3.730.60 € im Produktkonto 126001.783200  
(Investionsmaßnahme 126001-4 Netzersatzanlage Freiwillige Feuerwehr). 
 
 

02/20 
Beschluss über die Annahme von Geldspenden 

 
Der Gemeinderat beschloss die Annahme der Geldspenden von Herrn Thomas Jurk in Höhe von 200 Euro und von Frau Britta Mitschke 
in Höhe von 50 Euro. 
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Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Gemeinderates Weißkeißel 
 
Der Gemeinderat Weißkeißel führt 

am Donnerstag, dem 27.02.2020, um 19.00 Uhr 
im Versammlungsraum der Heimatstube 

Kaupener Straße 6B, Weißkeißel 
seine 

Sitzung Nr. 6-2/20 
durch. 
 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Protokollkontrolle 
3 Bürgerfragestunde 
4 Beschlussfassung 
4.1 Überplanmäßige Einnahme und Ausgabe Gewässerunterhaltung 
4.2 Überplanmäßige Ausgabe Gewässerunterhaltung 
5 Anfragen/Informationen 
 
Weißkeißel, den 12.02.2020 
Andreas Lysk 
Bürgermeister 
 

Vereine, Verbände und  
Institutionen 

 
Liebe Leser, 
 
falls wir glaubten, das Jahr 2020 kommt etwas ruhiger daher, haben wir uns geirrt. Ein paar Kilometer hinter der Grenze 
zu Polen wurde bei einem toten Wildschwein die Afrikanische Schweinepest festgestellt, in Potsdam und Brandenburg 
gab es Attacken auf die Computernetze der Stadtverwaltungen und in China greift der Corona Virus weiter um sich. Da 
können wir froh sein, dass sich die „Soldaten und Seeadler auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz wohl fühlen“ – Zitat 
von heute (25.01.2020) in der LR. 
 
Wir vom Seniorenklub gehen es etwas ruhiger an. 
Am 22. Januar trafen wir uns in der Kegelbahn um das Neue Jahr zu begrüßen. 
Frau Mueller hatte die bereits vom kleinen Kreis gemachten Vorschläge für kommende Treffen zu Papier gebracht und 
schickte sie durch die Reihen zur Kenntnisnahme. Vielleicht fällt manchem noch was dazu ein. 
Für Februar ist zunächst mal ein Schlachtschüssel-Essen geplant. 
 
Unser Bürgerpolizist konnte sich diesmal auch wieder für uns freimachen. Nebst guten Wünschen für ein gesundes und 
auch sicheres neues Jahr hatte er einige Broschüren mitgebracht. 
Ich habe schon mal in eine reingeschaut. Es gibt darin viele Hinweise wie man sich vor Gefahren im Alltag, am Telefon, 
im Internet oder auch unterwegs schützen kann. 
Haben sie schon mal was von der „Notfalldose“ gehört? Herr Hanzig hatte eine zur Anschauung mitgebracht. Zunächst 
waren wir ziemlich ratlos – Dose – Kühlschrank Haus- oder Wohnungstür? Nach näherer Erklärung fanden wir das gut. 
Notfalldose? Rettung aus der Dose? 
Chronisch kranke Menschen und Akutkranke benötigen oftmals schnelle Hilfe und sind dann nicht mehr in der Lage 
selbst benötigte Angaben zu machen. 
Aus diesem Grund gibt es die „Notfalldose“. 
In dieser Dose wird ein Notfall-Infoblatt deponiert das mit allen aktuellen Daten, die die Person betreffen, Medikamen-
tenplan und sonstigen Informationen sorgfältig auszufüllen ist. Somit hat der Rettungsdienst die Möglichkeit in unklaren 
Situationen sofort wichtige Informationen an die Hand zu bekommen und diese dem Notarzt zu geben bzw. mit in die 
Klinik zu nehmen. 
Sie wird im Innern der Türe des Kühlschranks aufbewahrt. Die auf die Außenseite des Kühlschranks und die Innenseite 
der Wohnungstür geklebten Hinweis-Aufkleber zeigen dem Rettungsdienst an, dass sich eine Notfalldose im Kühl-
schrank befindet. 
Die Dosen erhält man u. a. in der Apotheke. Danke Herr Hanzig 
 
Frau Schurig hatte ihre große Geldbörse mit und kassierte fleißig den Jahresbeitrag. Anschließend gab sie einen kurzen 
Kassenbericht. 
Dankeschön 
Ein Dankeschön geht auch an die „Heinzelmännchen“, die den Kaffeetisch gedeckt hatten und an Frau Mueller, die uns 
seit einem Jahr betreut. 
 
Das war` s für heute. 
 
Am 19.Februar geht es zum Schlachtschüsselessen ins „Schlemmereck“ nach Rietschen. Treffpunkt: 11:15 Uhr an der 
Kegelbahn. 
 
Tschüß 
Ihre Sieglinde Melcher 


